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§ 1 Einführung 

A. Anlass der Untersuchung 

Im Jahr 2012 betrugen die Steuereinnahmen der Bundesrepublik Deutschland 
insgesamt 600,0 Mrd. Euro und lagen damit auf einem neuen Rekordniveau1. 
Der Zuwachs an Steuereinnahmen von 4,7 % bzw. 26,7 Mrd. Euro im Vergleich 
zum Vorjahr wird dabei ausweislich des Monatsberichtes des Bundesfinanzmi-
nisteriums insbesondere auch auf die „überdurchschnittliche Entwicklung der 
Lohnsteuer“ zurückgeführt2. Diese leistete im Vergleich den mit Mehreinnah-
men von rund 9,3 Mrd. Euro (+ 6,7 %) größten absoluten Beitrag zur positiven 
Entwicklung der gemeinschaftlichen Steuern3. Das Bruttoaufkommen der Lohn-
steuer (vor Abzug von Kindergeld und Altersvorsorgezulage) für das Jahr 2012 
betrug 189,9 Mrd Euro4. Auf die Lohnsteuer entfällt damit ein prozentualer An-
teil an den gesamten Einnahmen im Jahr 2012 von 24,8 %5.  

Auch in den Folgejahren sind die anteiligen lohnsteuerlichen Einnahmen stetig 
gestiegen; zuletzt wurde für das 1. Quartal 2015 im Vergleich zum 1. Quartal 
des Vorjahres 2014 ebenfalls wieder ein Anstieg von 6,5 % festgestellt6. 

Aus steuerrechtlich formeller Verfahrenssicht ist die Lohnsteuer nach allgemei-
ner Auffassung dabei lediglich eine besondere Erhebungsform der Einkommens-
teuer auf die Einkünfte aus nichtselbständiger Arbeit7. Denn der Arbeitnehmer 

                                                           
1  Die Zahlen sind dem Monatsbericht des Bundesministeriums der Finanzen vom 

22.7.2013 über die Steuereinnahmen von Bund, Ländern und Gemeinden im Haus-
haltsjahr 2012 entnommen. Dieser Bericht ist zusammen mit weiteren statistischen  
Erhebungen abrufbar unter: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/ Steuern/Steuerschaetz -
ungen_und_Steuereinnahmen/Steuereinnahmen/steuereinnahmen.html. Letztmaliger 
Abruf am 2.12.2015. 

2  Vgl. Fn. 1 (S. 1). 
3  Vgl. Fn. 1 (S. 2). 
4  Vgl. Fn. 1 (S. 8). 
5  Vgl. Fn. 1 (S. 2). 
6  Im Einzelnen betrug der Anstieg der Einnahmen aus Lohnsteuer vom Kalenderjahr 

2012 (149,1 Mrd.) zum Kalenderjahr 2013 (158,2 Mrd.) 6,1 % und darauffolgend vom 
Kalenderjahr 2013 zum Kalenderjahr 2014 (168 Mrd.) 6,2 %. Die Zahlen wurden der 
aktuellen Tabelle des BMF entnommen. Diese ist abrufbar unter: 
http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/
Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/1-kassenmaessige-steuereinnahmen-nach-
steuerarten-und-gebietskoerperschaften.html. Letztmaliger Abruf am 2.12.2015. 

7  Barein, in Littmann/Bitz/Pust, Das Einkommensteuerrecht, § 19 Rn. 2 (August 2015); 
Breinersdorfer, in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 19 Rdnr. A 136a (Juli 2012); 
Geserich, in Blümich, EStG/KStG/GewStG, § 19 EStG Rz. 9 (Mai 2015); Lang, in 
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bleibt zwar Steuerschuldner „seiner“ Einkommensteuer, diese wird im sog. 
Lohnsteuerabzugsverfahren jedoch nicht bei ihm selbst, sondern direkt bei sei-
nem Arbeitgeber durch Abzug vom Arbeitslohn erhoben.  

Die in Zahlen dargestellte beträchtliche fiskalische Bedeutung der Lohnsteuer 
für das gesamte Steueraufkommen der Bundesrepublik spiegelt sich auch wider 
in der Zahl der in einem angestellten Beschäftigungsverhältnis tätigen Arbeit-
nehmer und dem Verhältnis dieser zu der Gesamtzahl der Erwerbstätigen in 
Deutschland. So waren – infolge eines stetigen Anstiegs seit 2003 – im Jahr 
2011 erstmals mehr als 41 Mio. Menschen erwerbstätig8. Bis ins Jahr 2014 stieg 
diese Zahl auf 42,6 Mio. Erwerbstätige (51,7 % der Bevölkerung); hiervon sind 
38,2 Mio. Arbeitnehmer, so dass für das Jahr 2014 der Anteil der Arbeitnehmer 
an der Gesamtbevölkerung 46,3 % und ihr Anteil an der Zahl der Erwerbstätigen 
insgesamt beträchtliche 89,6 % beträgt9. 

Aufgrund dieser eindrucksvollen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bedeu-
tung der Lohnsteuer für das Gemeinwesen scheint es mit Blick auf rechtsstaatli-
che Grundsätze, wie insbesondere der Rechtssicherheit und einer an der Leis-
tungsfähigkeit auszurichtenden Gleichmäßigkeit der Besteuerung, selbstver-
ständlich, dass für eine solche Steuerart objektive und damit vorhersehbare 
Maßstäbe gelten. Dem ist jedoch nicht so10. Eine ganz wesentliche Abgren-
zungskomponente für die Frage, ob eine arbeitgeberseitige Zuwendung Arbeits-
lohn darstellt oder nicht, bemisst sich nach derzeitiger Rechtslage danach, ob die 
Leistung des Arbeitgebers an seinen Arbeitnehmer (lediglich) im ganz überwie-
gend eigenbetrieblichen Interesse erfolgt ist11; nur bei einer ausreichenden eige-

                                                                                                                                                                                     
DStJG 9 (1986), S. 15 (16); ausf. zum Lohnsteuerverfahren Trzaskalik, in Kirchhof/ 
Söhn/Mellinghoff, EStG, § 38 Rdnr. A 70 ff. (April 2003). 

8  Diese Zahlen sind einer Statistik entnommen, die auf der homepage des Statistischen 
Bundesamtes veröffentlicht ist, abrufbar unter:  

 https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesamtwirtschaftUmwelt/Arbeitsmarkt/ 
 Erwerbstaetigkeit/TabellenErwerbstaetigenrechnung/InlaenderInlandskonzept.html. 

Letztmaliger Abruf am 2.12.2015. 
9 Die Zahlen sind Statistiken entnommen, die ebenfalls auf der homepage des Statisti-

schen Bundesamtes abrufbar sind unter: 
http://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/Indikatoren/LangeReihen/Arbeitsmarkt/lrerw
011.html. Letztmaliger Abruf am 2.12.2015. 

10  Dazu Gersch, in Festschrift Klein, 1994, S. 889, die bereits konstatiert, dass die Lohn-
steuer die „aufkommenstärkste Steuer in Deutschland“ sei, „Im Gegensatz […] [hierzu 
jedoch] die relativ dürftige Regelung des materiellen Lohnsteuerrechts durch Gesetz“ 
stehe. 

11  Vgl. eingangs nur BFH, Urteil vom 9.8.1996 – VI R 88/93, BStBl. II 1997, 97; BFH, 
Urteil vom 14.11.2013 – VI R 36/12, BStBl. II 2014, 278 (279); Breinersdorfer, in 
Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 19 Rdnr. B 350 ff. (August 2012); Pflüger, in 
Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 19 EStG Anm. 185 (Januar 2014) sowie die 
weiteren Verweise insb. in Fn. 168 f. Zur Abgrenzungskomponente des ganz überwie-
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nen Motivation des Arbeitgebers wird eine Lohnzuwendung verneint12. Damit 
verläuft die „Grenze des Arbeitslohnbegriffes“ jedoch vielfach nicht objektiv 
nach klar feststellbaren Kriterien, sondern orientiert sich an subjektiven und da-
mit nur schwer verifizierbaren parteilichen Interessen und ihrer Abwägung. 

Dies mag zwar in gewisser Weise einer notwendigen Offenheit des Lohnsteuer-
rechts geschuldet sein, um auf sich stets ändernde Gestaltungen der Arbeits- und 
Anstellungsformen auf dem Arbeitsmarkt entsprechend reagieren zu können. 
Dennoch muss eine solche subjektive Ausrichtung in der Bewertung der Steuer-
barkeit auf berechtigte Bedenken stoßen und Überlegungen einer Fort-13 bzw. 
Weiterentwicklung oder auch einer Neuorientierung nicht nur zulassen, sondern 
geradezu fordern, um verlässlichere Grundlagen zu schaffen. Die rechtliche 
Einordnung einer arbeitgeberseitigen Zuwendung als (steuerbarer) Arbeitslohn 
ist daher insoweit mindestens als optimierungsbedürftig anzusehen14.  

Die Überprüfungsbedürftigkeit des Kriteriums des ganz überwiegend eigenbe-
trieblichen Interesses bzw. der nach derzeitigen Grundsätzen gegebenenfalls 
vorzunehmenden Interessenabwägung trat in einem Urteil des FG Köln vom 
22.9.201115 zur arbeitgeberseitigen Übernahme von Bußgeldern sehr offen und 
deutlich zu Tage16. Das FG Köln hatte die Frage, ob die Übernahme von Buß-
geldern, die aufgrund der Nichteinhaltung von Lenk- und Ruhezeiten gegen die 
                                                                                                                                                                                     

gend eigenbetrieblichen Arbeitgeberinteresses allgemein § 2 B. IV. sowie zur Kritik 
insb. § 4 C. der Arbeit. 

12  Vgl. eingangs nur z.B. H 19.3 LStH 2015 unter dem Stichwort „Allgemeines zum Ar-
beitslohnbegriff; BFH, Urteil vom 2.2.1990 – VI R 15/86, BStBl. II 1990, 472 (474); 
Breinersdorfer, in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 19 Rdnr. B 353 (August 
2012); Krüger, in Schmidt, EStG34, 2015, § 19 Rz. 55 sowie die weiteren Nachweise 
in Fn. 182 ff. Vgl. dazu auch § 2 B. IV. der Arbeit. 

13  So die deutliche Beitragsüberschrift bei Strohner, DStR 2014, 731; vgl. auch Schnei-
der, NWB 7/2014, 441 (443). 

14  So stuft z.B. auch Drüen, in Jahrbuch des Bundesverbands der Steuerberater 2013, 
S. 71 (106), das Kriterium des ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesses als 
„überprüfungsbedürftig“ ein. Heger, DB 2014, 1277, räumt dem Kriterium der Inte-
ressenabwägung wenig Aussagekraft und eine nur geringe Hilfestellungsmöglichkeit 
für die Abgrenzung der Zuwendungen ein. Krüger, DStR 2013, 2029 (2030, 2033 f.), 
hält die Begrifflichkeit nicht nur für „nicht glücklich gewählt“, sondern sieht in ent-
sprechenden Fällen „weder die Notwendigkeit noch den Bedarf, ein Interesse des Ar-
beitgebers an der Vorteilsgewährung dem Interesse des Arbeitnehmers […] gegen-
überzustellen, weil seiner Ansicht nach maßgeblich auf die Frage der „Gelegenheit zu 
privatem Konsum“ abzustellen ist. Auch Schneider, NWB 7/2014, 441 (442 f.), erach-
tet die i.R.d. Interessenabwägung zu berücksichtigenden Aspekte für nur „wenig 
greifbar“ und hält eine „Fortentwicklung“ deshalb für notwendig. 

15  FG Köln, Urteil vom 22.9.2011 – 3 K 955/10, EFG 2012, 518. Dazu ausf. insb. § 3 B. 
IV. der Arbeit. 

16  Ausf. zur Entwicklung in der Rspr. und zu den Unzulänglichkeiten des Merkmals des 
ganz überwiegend eigenbetrieblichen Arbeitgeberinteresses § 3 B. und insb. § 4 C. der 
Arbeit. 
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jeweils betroffenen Arbeitnehmer verhängt worden waren, durch den Arbeitge-
ber Arbeitslohn darstellt, bejaht. Dabei stellte nicht nur das vom FG Köln darge-
legte Verständnis des ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesses des Ar-
beitgebers einen „Stein des Anstoßes“ dar, vielmehr deutete die Zulassung der 
Revision durch den BFH zum damaligen Zeitpunkt darauf hin, dass dieses Krite-
rium der Interessenabwägung einer eingehenden höchstrichterlichen Überprü-
fung unterzogen werden sollte. Denn das FG Köln hatte sich in seinem Urteil 
zumindest mittelbar in eine Auseinandersetzung mit dem BFH und dessen Beur-
teilung eines ähnlich gelagerten Sachverhaltes aus dem Jahre 2004 begeben, die 
auf einem unterschiedlichen Verständnis des ganz überwiegend eigenbetriebli-
chen Arbeitgeberinteresses beruhte.  

Nach der Veröffentlichung eines ersten Fachbeitrages17, der in der Revisionsent-
scheidung des BFH zwar Beachtung fand18, jedoch in seiner Kritik unberück-
sichtigt blieb, erscheint es lohnenswert, die Thematik sowohl der rechtlichen 
Beurteilung der arbeitgeberseitig übernommenen Buß- und Verwarnungsgelder, 
als auch die Bedeutung des Kriteriums des ganz überwiegend eigenbetrieblichen 
Interesses im Allgemeinen einer näheren rechtssystematischen Prüfung zu un-
terziehen. Dies nicht zuletzt auch deshalb, weil der BFH sich in seiner Revisi-
onsentscheidung nicht nur ohne den erwarteten Tiefgang mit der Thematik aus-
einandergesetzt hatte, sondern weil er gleichwohl „zwischen den Zeilen“ durch-
aus ein gewisses Bewusstsein und eine Notwendigkeit zur Weiterentwicklung 
des Abgrenzungskriteriums des ganz überwiegend eigenbetrieblichen Arbeitge-
berinteresses offenbart hat19. 

B. Gegenstand und Gang der Untersuchung 

Gegenstand dieser Arbeit ist die vertiefte Auseinandersetzung mit dem lohn-
steuerrechtlichen Abgrenzungskriterium des ganz überwiegend eigenbetriebli-
chen Interesses des Arbeitgebers. 

Anknüpfungspunkt sind dabei zunächst die in der Rechtsprechung zuletzt durch 
die Revisionsentscheidung des BFH behandelten Fälle der arbeitgeberseitig 
übernommenen Buß- und Verwarnungsgelder. In diesem Zusammenhang kann 
meiner Auffassung nach – anders als von der Rechtsprechung entschieden – 
nicht nur das Abgrenzungskriterium selbst als nicht zielführend angesehen wer-
den, vielmehr ist die Arbeitslohneigenschaft derlei Zuwendungen ohne Rück-
griff auf eine Interessenabwägung aus rechtssystematischen Gründen zu vernei-
nen. Darüber hinaus soll die umfassende kritische Beleuchtung der „lohnsteuer-
rechtlichen Grenzziehung“ anhand der Interessenabwägung aufzeigen, dass ganz 
                                                           
17  Fellmeth, FR 2012, 1064. 
18  BFH, Urteil vom 14.11.2013 – VI R 36/12, BStBl. II 2014, 278 (279). 
19  Nähere Ausführungen hierzu unter § 3 B. IV. und V. der Arbeit. 
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generell die Sinnhaftigkeit eines solch subjektiven Kriteriums in Frage zu stellen 
ist und dass eine Weiterentwicklung dieser Systematik hin zu einem „Mehr“ an 
Objektivität für eine solch bedeutende Steuerart mehr als wünschenswert und 
auch möglich ist. 

Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel. Nach einer kurzen allgemeinen Einlei-
tung in § 1 werden in § 2 der Arbeit dann als Basis für die nähere Befassung mit 
der Thematik die Grundlagen des Begriffes Arbeitslohn sowie die relevanten 
gegenwärtigen Abgrenzungskriterien hierfür dargestellt. Dabei werden die für 
den Arbeitslohn maßgeblichen Kriterien der Einnahme und des Veranlassungs-
zusammenhangs sowie die Bedeutung des Kriteriums des ganz überwiegend ei-
genbetrieblichen Interesses des Arbeitgebers anhand einer Auswahl an diskutier-
ten Fallgruppen gegeneinander abgegrenzt. Anschließend folgt in § 3 der Arbeit 
eine ausführliche Darstellung der Rechtsprechung sowie der entsprechenden 
Auffassungen der Literatur zu der Behandlung von arbeitgeberseitig übernom-
menen Buß- und Verwarnungsgeldern in chronologischer Reihenfolge. § 4 der 
Arbeit beschäftigt sich sodann umfassend mit sämtlichen Aspekten des ganz 
überwiegend eigenbetrieblichen Interesses, insbesondere im Hinblick auf die 
von der Rechtsprechung behandelten Fälle der arbeitgeberseitigen Übernahme 
von Buß- und Verwarnungsgeldern. Ausgehend von allgemeinen Rechtsgrund-
sätzen wie der Wertneutralität der Besteuerung (§ 40 AO) und der Einheit der 
Rechtsordnung steht hierbei die Stellung des Arbeitnehmers als weisungsabhän-
giger Erfüllungsgehilfe im Vordergrund. Dabei wird herauszuarbeiten sein, 
weshalb in den Fällen der angewiesenen Rechtsverstöße der Arbeitnehmer nicht 
in seiner Stellung als solcher handelt und es sich demzufolge – anders als vom 
BFH entschieden – bei der Übernahme der Sanktion auch nicht um Arbeitslohn 
handeln kann. Darüber hinaus wird maßgeblich dargelegt, dass die Einordnung 
einer Zuwendung als Lohn mittels einer subjektiven Interessenabwägung auch 
über die dargestellten Fallgruppen hinaus in allgemeiner Hinsicht gewichtigen 
Bedenken begegnet. In § 5 der Arbeit werden dann weiterführende Überlegun-
gen zu der Thematik angestellt. Dabei soll zunächst hinterfragt werden, ob die 
Steuerpflicht der Zuwendung in Form der Übernahme der gegen die Arbeitneh-
mer verhängten Sanktionen bei Verneinung der Arbeitslohneigenschaft nicht 
doch auf andere Weise zu begründen sein kann. Aufgezeigt wird hier eine im 
Ergebnis jedoch zu verneinende Besteuerung als sonstige Leistungseinkünfte 
nach §§ 2 Abs. 1 Satz 1 Nr. 7, 22 Nr. 3 Satz 1 EStG. Schließlich soll wegen der 
Kritik an dem Abgrenzungskriterium des ganz überwiegend eigenbetrieblichen 
Interesses des Arbeitgebers ein alternativer Ansatz aufgezeigt werden. Unter 
§ 5 B. wird der Versuch unternommen, ein Alternativkonzept für die Einord-
nung einer Zuwendung des Arbeitgebers an seine Arbeitnehmer als Arbeitslohn 
aufzuzeigen, welches sich nicht an einer subjektiven Interessensabwägung, son-
dern verstärkt an objektiven Kriterien orientiert und somit eine rechtlich verläss-
lichere Grundlage bieten kann. Hierdurch soll im besten Falle ein Beitrag zur 
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Weiterentwicklung der rechtssystematischen Behandlung des Arbeitslohnes ge-
leistet werden. Die Arbeit endet mit einer kurzen Zusammenfassung der wesent-
lichen Ergebnisse20. 

§ 2 Grundlagen des Arbeitslohnes und gegenwärtige Abgrenzungs-
kriterien 

Im Folgenden soll zunächst – als Hinführung auf die im Mittelpunkt dieser Ar-
beit stehende kritische Analyse des für die Bestimmung von Arbeitslohn ein-
schränkenden Merkmals des „ganz überwiegend eigenbetrieblichen Interesses 
des Arbeitgebers“ – im Überblick dargestellt werden, wie „Arbeitslohn“ gegen-
wärtig definiert wird und welche Kriterien maßgeblich sind, um eine Zuwen-
dung an den Arbeitnehmer als Arbeitslohn zu qualifizieren. Dabei lassen sich 
die materiell-rechtlichen Grundlagen des Begriffes des Arbeitslohnes wie er als 
Einnahme aus nichtselbständiger Arbeit nach § 19 EStG zu erfassen ist den §§ 1 
und 2 LStDV entnehmen. Daran anknüpfend legen die §§ 38 ff. EStG in formel-
ler Hinsicht fest, wie die Einkommensteuer als (Lohn-)Steuer auf die Einkünfte 
aus nichtselbständiger Tätigkeit zu erheben ist. Der lohnsteuerliche Arbeitslohn-
begriff in § 38 EStG, der den „Steuerabzug vom Arbeitslohn“ vorschreibt, ent-
spricht demjenigen des § 19 EStG21.  

Eine Definition des Begriffes Arbeitslohn findet sich im EStG nicht. § 19 
Abs. 1 EStG, der den Begriff selbst nicht enthält, sondern von Einkünften aus 
nichtselbständiger Arbeit spricht, führt lediglich beispielhaft Einnahmen auf, die 
als Arbeitslohn angesehen werden22. So gehören nach § 19 Abs. 1 Satz 1 
Nr. 1 EStG zu den Einkünften aus nichtselbständiger Arbeit Löhne, Gehälter, 
Gratifikationen und andere Bezüge und Vorteile, die für eine Beschäftigung im 
öffentlichen oder privaten Dienst gewährt werden. Dabei ist es gleichgültig, ob 
es sich um laufende oder einmalige Einnahmen handelt und ob ein Rechtsan-
spruch auf sie besteht (§ 19 Abs. 1 Satz 2 EStG)23. Der generalklauselartige24 
Verweis in § 19 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 EStG auf „… andere Bezüge und Vortei-
                                                           
20  § 6 der Arbeit. 
21  Krüger, in Schmidt, EStG34, 2015, § 38 Rz. 1. 
22  Geserich, in Blümich, EStG/KStG/GewStG, § 19 EStG Rz. 1, 45 (jeweils Mai 2015); 

Krüger, DStR 2013, 2029. Hermann, Die einkommensteuerliche Relevanz von Sach-
zuwendungen an Arbeitnehmer, 2004, S. 38, spricht von einer terminologischen Un-
genauigkeit der Norm als „Sammelbezeichnung“. Bzgl. der Ungenauigkeit der Termi-
nologie von „Einnahmen“ und „Einkünften“ vgl. ausf. Pflüger, in Herrmann/Heuer/ 
Raupach, EStG/KStG, § 19 EStG Anm. 100 (Januar 2014) mit Verweis auf § 2 EStG 
Anm. 55 (Juli 2012). 

23  Vgl. BFH, Urteil vom 28.2.2013 – VI R 58/11, BStBl. II 2013, 642 (643). 
24  Breinersdorfer, in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, EStG, § 19 Rdnr. B 9 (Juli 2012); Ge-

serich, in Blümich, EStG/KStG/GewStG, § 19 EStG Rz. 45 (Mai 2015), spricht von 
einem „Sammelbegriff“. 
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le…“ schafft zusätzlich Raum, um im Grundsatz jegliche wirtschaftlich bewert-
bare Zuwendung zum steuerbaren Einkommen rechnen zu können, ohne jedoch 
den hilfreichen Rahmen einer (Legal-)Definition vorzugeben. Das Gesetz liefert 
somit keine klare und konkrete Struktur, welche Zuwendung Arbeitslohn dar-
stellt25. 

§ 2 LStDV enthält ebenfalls keine konkrete Definition des Arbeitslohnes, son-
dern umschreibt diesen in Abs. 1 Satz 1 als „alle Einnahmen, die dem Arbeit-
nehmer aus dem Dienstverhältnis zufließen“, wobei die Rechtsverordnung klar-
stellt, dass es unerheblich ist, unter welcher Bezeichnung oder in welcher Form 
Einnahmen gewährt werden (§ 2 Abs. 1 Satz 2 LStDV)26. Der Begriff des Steu-
                                                           
25  Wagner, in Bochumer Lohnsteuertag, 2005, S. 13 (14). Deshalb wird die Gesetzes-

formulierung trotz angenommener zutreffender Auslegung kritisch bewertet. Vgl. Al-
bert/Strohner, DB 2002, 2504 (2505); Breinersdorfer, in Kirchhof/Söhn/Mellinghoff, 
EStG, § 19 Rdnr. B 13 f., 17 (jeweils Juli 2012), der in Bezug auf das zentrale Merk-
mal des Dienstverhältnisses davon ausgeht, dass die „eher vage Andeutung des 
Dienstverhältnisses in § 19 Abs. 1 Satz [EStG] […] für eine dem verfassungsrechtli-
chen Bestimmtheitserfordernis genügende Rechtsanwendung nicht […] [ausreicht]“ 
und ebenso in Frage stellt, „ob diese Regelungsschwäche durch die Regelbeispiele des 
Arbeitslohns in Nr. 1 und Nr. 2 kompensiert werden kann.“ A. Claßen, in Lademann, 
EStG, § 19 Anm. 6, 107 (jeweils April 2009), sieht in § 2 Abs. 1 LStDV eine zutref-
fende Auslegung des Gesetzes, an die die Rspr. jedoch nicht gebunden sei; Herrmann, 
in Frotscher, EStG, § 19 Rz. 5 (Juli 2014), bezeichnet die Vorschrift des § 19 EStG als 
misslungen; Pflüger, in Herrmann/Heuer/Raupach, EStG/KStG, § 19 EStG Anm. 8 
(Januar 2014), sieht die gesetzliche Regelung der Einkünfte aus nichtselbständiger Ar-
beit gemessen an ihrer besonderen Bedeutung aufgrund der nur beispielhaften Aufzäh-
lung von Einnahmen als unzulänglich an. Daran änderten auch die ergänzenden Rege-
lungen insb. in den LStDV nichts. Dagegen hält Eisgruber, in Kirchhof, EStG14, 2015, 
§ 19 Rn. 1, 12, § 51 Rn. 93 f., die anhaltende Kritik an der Gesetzesformulierung nicht 
für berechtigt, weil der gesetzliche Belastungsgrund hinreichend zum Ausdruck kom-
me. Darüber hinaus sei die „Vielfältigkeit und fortschreitende Wandlung des Arbeits-
lebens […] letztlich nur mit einem leitbildartigen Typus zu fassen, einer generalisie-
renden Regelung, die den stl. Belastungsgrund für die Vielfalt der Massenfälle hinrei-
chend benennt und um der Gleichheit willen möglichst unausweichlich gestaltet.“ Ge-
serich, in Blümich, EStG/KStG/GewStG, § 19 EStG Rz. 45 (Mai 2015), hält eine 
solch „generalisierende Regelung […] [für] im Massenverfahren notwendig u. ausrei-
chend.“ Die Kritik an der gesetzlichen Regelung ebenfalls als i.E. nicht berechtigt em-
pfindend Krüger, in Schmidt, EStG34, 2015, § 19 Rz. 10. 

26  Strohner, in Bochumer Lohnsteuertag, 2005, S. 121 (128), sieht hierin keine ausrei-
chende Konkretisierung des Arbeitslohnbegriffes. Hiervon abgesehen bestehen gene-
rell Bedenken, ob die LStDV überhaupt eine taugliche Definition für den Arbeitslohn-
begriff darstellen kann, weil § 51 Abs. 1 Satz 1 EStG insoweit nur eine unzureichende 
Ermächtigungsgrundlage darstelle. Vgl. insoweit auch Pflüger, in Herrmann/Heuer/ 
Raupach, EStG/KStG, § 19 EStG Anm. 100 (Januar 2014). Dagegen hat Barein, in 
Littmann/Bitz/Pust, Das Einkommensteuerrecht, § 19 Rn. 37 (August 2011), keine 
Bedenken, als in der Definition „nur das enthalten ist, was der Gesetzgeber in den 
§§ 19, 8 Abs. 1 EStG als seine Vorstellung vom Begriff der Einnahmen aus nichtselb-
ständiger Arbeit hat erkennen lassen. Insofern beinhaltet § 2 LStDV lediglich eine 


